
 

Satzung  
zur 

2. Änderung der Friedhofsgebührensatzung (FGS) 
 
 
Der Markt Buch erlässt aufgrund des Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes und Art.  
20 des Kostengesetzes erlässt der Markt Buch folgende Satzung:  
 

§ 1 
 
§ 3 Abs. 1 Buchstabe c) enthält folgende Fassung: 
 

c)  bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne in einem Grab, für das die 
Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, für die Zeit vom Ablauf des bisherigen 
Nutzungsrechts bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist. Die Berechnung erfolgt 
monatsgenau und beginnt jeweils mit dem 1. des folgenden Monats. 

 
 

§ 2 
 

§ 4 Abs. 1 enthält folgende Fassung: 
 
(1) Die Grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für  

a) Doppelgrabstätte bis zu 2 Bestattungen aufeinander  

         (Tiefengrab) 50,00 € 

b) Doppelgrabstätte bis zu 4 Bestattungen auf- und neben- 

         einander (Einfach- und Tiefengrab) 93,00 € 

c) Kindergrabstätte 21,00 € 

d) Urnenerdgrab in einem Urnenfeld 35,00 € 

e) Urnenerdfamiliengrab 72,00 € 

f) Anonyme Urnenerdgrabstätte 17,00 € 

g) Gemeinschaftsgrabstätte für Tot- und Fehlgeburten 11,56 € 

 

 
§ 3 

 

Diese Satzung tritt zum 01. Mai 2022 in Kraft.  
 

Buch, 25. März 2022      Markt Buch 
 
 
 
        gez. Markus Wöhrle 

1. Bürgermeister 
 
 
 


